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BEKANNTMACHUNG  Zweckverband zur Abwasserbeseitigung

  Friesenbachtal

Erhöhung der Grundgebühren und Einleitungsgebühren 
zum 01.10.2022

Die in der 2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-

zung zur Entwässerungssatzung des Zweckverbandes zur Abwasser-

beseieitung Friesenbachtal (BGS / EWS) vom 19.09.2018 (Amtslatt 

des Landkreises Kulmbach Nr. 39/2018 vom 28.09.2018) festgesetzten 

Grundgebühren (vgl. § 9a BGS / EWS) und Einleitungsgebühren (vgl. 

§ 10 BGS / EWS) werden zum 01.10.2022 der Kostenentwicklung bzw. 

entsprechend den abgaberechtlichen Voraussetzungen angepasst.

Vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation 

wird die Anpassung voraussichtlich zu einer Erhöhung der Grund-

gebühren und der Einleitungsgebührensätze ggü. den derzeit gel-

tenden Sätzen führen. 

In welcher Höhe die Anpassung erforderlich wird, kann erst nach 

Abschluss der noch durchzuführenden Berechnungen festgestellt 

werden.

Diese Bekanntmachung dient lediglich als Vorinformation der Ge-

bührenzahler, da die endgültigen Berechnungen erst im November / 

Dezember 2022 abgeschlossen werden können, die Anpassungen 

jedoch aus verwaltungsrechtlichen und verwaltungstechnischen 

Gründen zum 01.10.2022 erfolgen müssen. 

Nach Abschluss der o. g. Berechnungen ist mit einer rückwir-

kenden Anpassung der Grundgebühren und Einleitungsgebühren-

sätze sowie der entsprechenden Bestimmungen in der BGS / EWS 

zu rechnen. 

Kasendorf, 23. September 2022

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Friesenbachtal

Norbert Groß

Erster Vorsitzender

Informatives vom 
BRK-Blutspendedienst

Auf einen Blick sind hier die aktuellen Termine 
im KV Kulmbach:

Mittwoch 95349 THURNAU 16:30 Uhr - 20:00 Uhr  
05.10.2022 Schorrmühlstr. 26 Ausweichlokal: 
  Turnhalle Grundschule 

Donnerstag 95512 NEUDROSSENFELD 17:30 Uhr - 20:30 Uhr  
06.10.2022 Ellrodtweg 23 Friedrich-von-
  Ellrodt-Schule

Donnerstag 95336 MAINLEUS 16:30 Uhr - 20:00 Uhr  
06.10.2022 Schulstr. 1 Volksschule 

Montag 95326 KULMBACH 13:30 Uhr - 18:30 Uhr  
17.10.2022 Rot-Kreuz-Platz 1 BRK-KREISVERBAND

Bitte unbedingt den Spendeabstand
von 56 Tagen einhalten !!!

Der Blutspendedienst weist darauf hin!
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt  

Ihren Blutspenderpass mit.

Zumindest aber einen Lichtbildausweis 
(Personalausweis, Reisepass oder Führerschein).
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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Guttenberg

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Erste Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

„An der Breiten Wiese III“

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Die Gemeinde Guttenberg hat mit Beschluss des Gemeinderates 
vom 13. Juni 2022 die Erste Änderung des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes „An der Breiten Wiese III“ als Satzung beschlossen. 
Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf die Flur-
Nrn. 384, 385, 385/9 und 408 (Teilfläche) der Gemarkung Guttenberg.

Ferner wird auf die Anlage zu dieser Bekanntmachung, die eben-
falls in dieser Ausgabe des Amtsblattes des Landkreises Kulmbach 
veröffentlicht ist und aus der der Geltungsbereich dieser Satzung 
ersichtlich ist, verwiesen. 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Erste Ände-
rung des Bebauungsplans in Kraft. 

Jedermann kann den geänderten Bebauungsplan einschließlich 
Begründung und wie die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung im Zuge der Bebauungsplanänderung berück-
sichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwä-
gung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, während der allgemeinen 
Dienststunden in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Untersteinach einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlan-
gen. Außerdem ist die Einsichtnahme auch über das Internet unter 
www.untersteinach.de möglich.

Guttenberg, 15. September 2022
Gemeinde Guttenberg
Laaber
Erster Bürgermeister

Anlage zur Bekanntmachung der Gemeinde Guttenberg vom 15.09.2022
bezüglich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „An der Breiten Wiese III“, 

betrifft die Flur-Nrn. 384, 385, 385/9 und 408 (Teilfläche)

Bekanntmachung über den Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB.

Plan ohne Maßstab



BEKANNTMACHUNG Gemeinde Guttenberg

Satzung
der Gemeinde Guttenberg gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB zur 

Einbeziehung der Grundstücke Fl.-Nr. 565/10, 565/11 und 565/12, 
Gemarkung Guttenberg, in den im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil Streichenreuth – Einbeziehungssatzung Streichenreuth

vom 11.10.2021

Der Gemeinderat Guttenberg hat in seiner Sitzung am 11.10.2021 
den Erlass der Einbeziehungssatzung für den Ortsteil Streichen-
reuth, Fl.Nr. 565/10, Fl.Nr. 565/11 und Fl.Nr. 565/12 (zwischenzeit-
lich verschmolzen zu Fl.Nr. 565/10), Gemarkung Guttenberg, be-
schlossen. 

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl I, S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 
(BGBl I, S. 1353, 1358) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (FN BayRS 2020-1-1-
I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2022 (GVBl S. 374) und 
Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl, S. 588), zuletzt geän-
dert durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl, S. 286) erlässt 
die Gemeinde Guttenberg folgende

Einbeziehungssatzung:

§ 1

Die Grundstücke Fl.Nrn. 565/10, 565/11 und 565/12 der Gemarkung 
Guttenberg werden gemäß den im Lageplan ersichtlichen Darstel-
lungen in die im Zusammenhang bebaute Ortslage des Ortsteils 
Streichenreuth einbezogen. Die Anlage mit Begründung, gefertigt 
von der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach, in der Fassung 
vom 11. Oktober 2021, ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungs-
rechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB 
und den in der beigefügten Anlage mit Begründung enthaltenen 
Festsetzungen. Soweit für ein Gebiet des gemäß § 1 festgelegten In-
nenbereichs ein rechtsverbindlicher qualifizierter Bebauungsplan 
vorliegt oder nach Inkrafttreten dieser Satzung bekannt gemacht 
wird, richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 
nach § 30 BauGB.

§ 3

Diese Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Guttenberg, 07. September 2022
Gemeinde Guttenberg
P. Laaber
Erster Bürgermeister
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Anlage zur Bekanntmachung der Gemeinde Guttenberg vom 07.09.2022
bezüglich der „Einbeziehungssatzung der Gemeinde Guttenberg für den Ortsteil Streichenreuth,

betrifft die Fl.Nr. 565/10, Fl.Nr. 565/11 und Fl.Nr. 565/12 der Gemarkung Guttenberg“

Bekanntmachung über den Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB.

Plan ohne Maßstab
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BEKANNTMACHUNG Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
  Forsten Bayreuth-Münchberg
  Adolf-Wächter-Strasse 10-12, 95447 Bayreuth

Allgemeinverfügung 
nach § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung

Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln,
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten 

und Pflanzenhilfsmitteln nach 
den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen 

vom 26. Mai 2017 (BGBl I S.1305), 
die durch Artikel 1 der Verordnung 

vom 28. April 2020 (BGBl I S. 846) geändert worden ist.
 
Für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft erlässt das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münch-
berg - Sachgebiet L 2.3P - Landnutzung gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1 
Düngeverordnung folgende Allgemeinverfügung:

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesent-
lichen Gehalten an Stickstoff, ausgenommen Festmist von Huftie-
ren oder Klauentieren oder Komposte, wird abweichend von 
§ 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 Düngeverordnung

auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai 2022

wie folgt verschoben: 

für den Regierungsbezirk Oberfranken

auf Flächen, die nicht durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung 

der Düngeverordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat bela-
stet ausgewiesen wurden (auf sogenannte „grüne Flächen“): 

vom 15. November 2022 bis einschließlich 14. Februar 2023

auf Flächen, die durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung der 
Düngeverordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat belastet 
ausgewiesen wurden (auf sogenannten „roten Flächen“): 

- in den Landkreisen Bamberg, Coburg, Forchheim, Lichtenfels 
und den kreisfreien Städten Coburg und Bamberg

 vom 15. Oktober 2022 bis einschließlich 14. Februar 2023

- in den Landkreisen Bayreuth, Hof, Kulmbach, Kronach, Wunsie-
del und den kreisfreien Städten Bayreuth und Hof gilt die Vorgabe 
der Sperrfrist auf sogenannte „rote Flächen“ 

 vom 01. Oktober 2022 bis einschließlich 31. Januar 2023

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung un-
berührt. Dies gilt insbesondere für das Verbot, Düngemittel auf 
überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder mit Schnee 
bedeckten Boden auszubringen; sowie für die Einhaltung des N-
Obergrenzen.

Die Sperrfristen, die für die Flächen in Wasserschutzgebieten in 
der jeweils gültigen Fassung der Wasserschutzgebietsverordnung 
vorgegeben sind, sind weiter zu beachten.

Bayreuth, 12. September 2022
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Bayreuth-Münchberg
Ernst
LD


